
ie find ferner verpflichtet,dieihnenAU Denen Maße undvorgefchriebenen Stärken einzuhalten. erben größere Make
bon ihnen gefertigt, als aufgegeben wurde, jo ift die Sirma

EL Hierfür nur den Lohn für. die aufgegebenen. Make zu
bvergüten,

‚ 24. Die Nbnahme der Walzen erfolgt nach dem Streckeu
Hierbei. wird Bruch, der durch, Walzenträger oder. durch Ver-
[ANREDE anderer Arbeiter A dem Siasmadher nicht be-
aftet, Zur $larftellung der Walzenabnahme und des Bruches

getroffene Maßnahmen bleiben beitehen,
„3. Bei fteinigem Gla8 ift auf Erfordern der Firma der

Hafen außzuarbeiten. Walzen, bie durch jteinigeS und fehler-
haftes las entzweigegangen find, find zu bezahlen. Su diefemDal it ber Glasmacher auf Berlangen der Si lma verpflichtet,
die anderen Häfen mit auszuarbeiten,fallsindenfelbenge-
näügenb G®la8 vorhanden ift. VBereinzeltes VBorlonmmen von
Steinen dagegen Fällt nicht unter diefe Beitimmung.

4. Das KRund- und Auffchneiden bezw, Yufiprengen gehört
zur Yrbeit der Glasmacher und ift gegen die in den Lohn»
tarifen jejtgefeßte Ent{häbdbigung auszuführen.
„5. Die Glasmacher und. Sehilfen find verpflichtet, Hafen
in Sen Temperofen zu bringen, Hafen auSszuwechfeln, herunter-
zuftoßen und nacdhzubringen, jowie {jonitige NMebenarbeiten an

den Defen gegen ne Bezahlung zur verrichten. Dasielbe
gilt finngemäß für Wannenhetriebe,

6. OR find von allen Firmen zu ftellen, Wenn ein
Babler fehlt ober feine Arbeit noch nicht ordnungsmäßig ver«
richten kann, Jo darf deshalb die Arbeit nicht abgelehnt werden.
Sm erfteren Falle wird ber Belenichaft der Trommel der

bo rg Raßlerlohn, im zweiten Zalle eine EntjhHäbdigung fe:Ban t, die zwijhen Betriebsleitung und gefeßlicher Betriebs»
bertretung zu vereinbaren ift.

7. Das VBorrichten, Bereitftellen und Wegränumen des Werf-
jeugeS gehört zur Arbeit des GlaSmachergehilfen, das Walzen-
tragen Don ben. Vefen zu den Stredöfen übernimmt die Kirma.
Getrieblidhe Vereinbarungen mit den Sehilfen über Walzen:
tragen Gegen, Entihädigung find bei Kurzarbeit in beionderen
Hallen zuläffig.

Werkswohnungen.
i. Wo und infoweit bisher freie Ne und freier

Brand gewährt wurde, bleibt cS dabei, mit der Maßgabe, daß

die Mietsent[hHäbigung nt die Ynhaber werk8fremder Woh-
nungen auf maximal 20 ME, pro Monat begrenzt wirb,

‚2. ‚Die HanZ-(Miet-)Zin8fteuer if ® je 50 b. ©. von. der
Sdirma und. Don dem Inhaber der Werfswohnung zu tragen.
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